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STPOS 140Abs.2

Bei]unübersichtlicher Aktenfährung ist von einer schwie-
rigen Sach- und Rechtslage auszugehen und die Bestel-
lung eines Pflichhrerteidigers geboten (Red).

LG Magdeburg, Beschl. v. 28.11.2022 - 23 Qs 279 Js

227 5/21 1z 1 /22) {AG Magdeburg)

Mit Shafanzeige vom 6.8.2020... , geffihrt unter der polizei-

lichen Tagebuchnumm er I I 201 58 12020, zeigle die Geschädigte

H an, dass ihr arn 5.8,2020 in der Zeit von I 5 :00 bis I 8:00 Uhr

ein E-Bike mit der Rahmennummer . . . entwsndet worden sei.

Unter dem 3.g.2022und der Tagebuchntmrmer 1/2273512020

wurde von'Amts wegen ein Strafverfahren gegel den Be-

schwerdeführer u.a. wggen Betruges ,eingeleitet, da dieser

im Verdacht stand, I(rankenscheine und Überweisungsträger

gefrlscht zu haben .,. Der Tatverdacht sttiffie sich auf den

Umstand, dass bei einer am 3.9.202A ... durchgeführten

Durchsuchung indeavw dem tseschwerdefübrer und dessen

Lebensgeführtin gemeinschaftlich genutzten Kellerräumen

diverse Überweisungsscheine von Arzten bzw. Aöeitsunfü-
higkeitsbescheinigungen aufgefunden worden sind. Aus der

Niederschrift über die Durchsuchung, auf .-. fwelcher] dre

polizeiliche Vorgangsnummer 9161170210/2020 vermerkt

ist, ist erkennbar, dass sämtliche dort sichergestellten Gegen-

stände in einem Verfahren wegen Betruges und Urlarnden-

fülschung sichergestellt worden seien ...
Ausweislich des Sachverhaltsvermerks der Polizei vom 3.9.2020

anr neu aufgenommenen Sfiafanzeige unter der polizeilichen

Tagebuchnummer ll20l58/2020 wurde als Zufallsfirnd in einem

weiteren, ebenfalls vom Beschwerdefübrer mitgenuffien Keller-

raum ein E-Bike mit der Rahmennummer ... aufgefimden, wel-

ches zuvor aufgnrnd der Diebstahlsanzeige der Geschädigten H
zur Fahndrrng ausgeschrieben worden war. Auch dieses wurde

unter aler polizeilichen Vorgangsnummer 916177021012020 si-

chergestellt...

Unter dem 16.10.2020 zeigte Herr Rechtsanwalt F die Ver-

he{qqg.des Beschuldigten im Verfahren nt der polizeilichen
Tagebuchmunmer 112274212020 un *O beantragte, ihn als

Pftichtverteidiger beizuordnen ... Die Akte unter derpolizei-
lichen Tagebuchnummer l/22735/2020 wurde nach Ab-
,schluss der Ernrittlungen am l8.l.2OZl der StA M übersandt,

wo sie unter dem Aktenzeichen 279 Is 2Z75l2I eingetragen

worden ist. Mit Verfügung vom20.4.2022 beantragte die StA
M im Verfahren 279 Js 2275121 sodann, dem Beschuldigten

... einen Pflichwerteidiger zu bestellen.

Mit Beschluss vom 25.4.2022 ..., welchem sich weder ein

gerichtliches noch staatsanwaltschaftliches oder polizeiliches

Aktenzeichen entnehmen lässt, ordnete das AG M dem Be-

schwerdeführer im Verfahren ,,wegen Betruges" Herr Rechts-

anwalt F als Pflichwerteidiger bei.

Mit Schdftsatz vom 4.s.z}tlbeanhagte Herr Rechtsanwalt F

Akteneinsicht im Verfahren 219 Js2275121, welChe ihm mit
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staatsanwaltlicher Verfügung vam 3 1.5.2022 gewährt wurde.

Mit Schriftsatz tom 13.6.2022 ... beantragte Herr Rechts-

anwalt F zudem Akteneinsicht in die Akte bezüglich des

Vorwurfes des Fahnaddiebstabls unter dem Befreff,Jatvor-
wurf falrraAaiebstahl z.N. H ... Tagebuchnummer unbe-

kannf'und begelnte gleichzeitig, ihn auch in diesem Verfah-
ren als Pflichtverteidiger beizuordnen. Ebenso richtete er sein

Beiordnungsbegehrren mit Schriffsatz vom 14.6.2022 an das

AG M. ...
fu$ 5.7.2022... erhob die StA im Verfahren unter dem Alden-
zeichen 279 Js 2275f21 gegen den Beschwerdefrhrer Anklage

wegen schweren Diebstahls mit dem Tatvorwurf, ".. das oben

genannte E-Bike der Geschädigten H entwendet zu haben.

... RechtsanwaltF lerinnerte am 7.7.20221an seine Beiord-
nung bezüglich des Tatvorwurfs des schweren Diebstahls. .. .

Rechtsanwalt F'$egtrel gegen die im Hinblick auf den Tar
vorwurf des,,schw.eren Diebstahls aqs seiner, Sicht bislatg
rechtswidrig unterbliebene Beiordnung seiner Person als

Pflichtverteidige{ im Namen des Beschwerdeführers sofor-
tige Beschwerderein. I{ierbei stehe ein Unterlassen einer
Beiordnung einer ablehnung gleich.

Mit Verfügung vwn 25.8.2A22 nahm die StA die Anklage
zurück und übersandte die Akte dem AG M mit dem Hin-
weis, dass irrfümlich angenommen worden sei, dass die

Strafanzeige wegen Diebstahls ".. anr polizeilichel Tage-
bucbnnmmer ll20l58l20 Gegenstand des hiesigen Verfah.
rens znm Aktenzeichen 279 Is 2275/21 gewesen sei. Das
Verfahren zum Diebstahl wurde durch die StA mit Ver-
frgung vom 25.8.2022 nunmehr zum Verfahren 279 Is
2275121 hinzuverbunden und beantragt, auch wegen des

Tatvorwurfs des Diebstahls eine Pflichtverteidigerbeiord-
nung vorannehmen .,.
Das AG M lehnte eine Pflichtverteidigerbeiordnung mit der
Begründung ab, dass eine Beiordnung bereits mit Beschluss
vom25.4.2\22 erfolgf, sei, da der Diebstahlsvorgang ... auch

schon im Zeipunkt der damaligen Beschlussfassung Teil der

Verfahrensakie gewesen sei und der Verteidiger zu diesem

Zeitpunkt bereits Akteneinsicht gehab,t habe.

II. Dis sofortige Besclwerde ist zulässig und begrüpdel.
Wegen der Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage ist gem.

$ 140 Abs. 2 StPO ... dem Beschuldigten - auch hinsichtlich
des Vorwurfs des schweren Diebstahls - eia Pflichtverteidiger
beizuordnen.

Der gesamte Akteninhalt stellt sich als gänzlich rmübersicht-
lich dar.

In der Akte befinden sich zahlreiche Unterlagen mit unter-
schiedlichen Vorgangsnummem. So erfolgte unter der Tage-

buchnummer 1122735t2020 von Amts wegen eine Strafanzeige

wegen Diebstahls aufgrund des Auffindens vermeintlich ge-

fälschter Krankenscheine, Überweisungsträger und Arztrezepte.
Ebenso im selben Vorgang befindet sich die unter der Vor-
gangsnummer 1 12015812020 erfasste Stafanzeige wegen Dieb-
stahls des Falmads der Geschädigten H vom 5.8.2020. Gleich-

zefigbettn&tsich iü der Akte das Sicherstellungsprotokoll zur
Vorgangsnummer 9161170210/2020 teils im Original, auf wel-
chem unter anderem auch das im Diebstahlsverfähren stneit-

gegenst?indliche Falrrraal enthalten ist Weiterhin enthält die

Akte - aus nicht erkennbaren Grifunden ... Kopien aus dem

ebenso gegen den Beschuldigten wegen eines Verstoß gegen

das Betäubungsmittelgesetz gofrhrten Verfahren unter der poli-
zeilichen Vorgangsnümmer | / 227 421 2020, welches ausweislich

des handschriftlichen Vermerlcs . -. offensichtlich zum Verfah-
ren275 Is2347l2l der StA Magdeburg gehört So war auch der

auf BI. 68 der Akte enthaltene Antag des Herrn Rechtsanwalt F
vom 16.10.2020, gerichtet auf seine Beiordmrng als Pflichwer-
teidigeq zum Verfaluen zur Vorgangsnummer 11n74212020
gehörig. Trotz dessen wurde durch die StA M nach Eintra-
gung des hiesigän Verfahrens unter dem Aktenzeichen 279 Js

2n1n1. eum Verfaluen wegen Betruges irrtümlich auf diesen

Antrag zur Vorgaugsnummer I/22 7 4212020i, Bezug genommen

.. . Das Verfahren wegen Diebstahls des Fahrrads wurde - bis

zur Hinzuverbindung durch Verfügung der StA ... und erfolgter
Zurücknahme'der Anklage ... - wälrrenddessen weiterhin als

Verfabren gegen unUetaät unter dem Aktenzeichen lll UJs

l5ß96120 gefrhrt.

Soweitmit Beschluss des AG M ... eine Beiordnung des Herm
Rechtsanwalt F im Verfabren ,,wegen Betruges" (und nicht
etwa ,,wegen Betruges u.a.') erfolgle, ist bereits nicht erkenn-

bar, ob das Gericht hierbei auch davon ausgrng, dass ebenf:ills

die Diebstahlstat zum Vorgang gehörte. Indes l?isst sich dem

Beschluss schon nicht entnehmen, für welches Verfahren eine

Beiordnung erfolgte, da dieser weder ein gerichtlic*res noch

staatsanwaltschaftliches oder polizeiliches Aktenzeichen er-

kennen lässt und gegen den Beschuldigten augenscheinlich

zeitgleich mehrere Verfahren anhängig gewesen zu sein schei-

oen.

Zwat ertolgl eine Pflichtverteidigerbeiordnrmg grundsätzlich

nicht in Bearg auf einzelne Tatvorwürfe, sondern hinsichtlich
eines Verfahrens. Hier ist jedoch angesichts der genannten

Umstände davon auszugehen, dass das Verfahren zu diesem

Zeitpunkt die Diebstahlstat noch nicht umfasst hatte. Dies gilt
umso mehr, als dass nunmehr mit V€rfügungvom25.8.2022
eiff'tVgi idung des'Vit biCnr: yg''is:lfl5l21 (wegen

Betruges) mit dem Verfahren I I I UJs 153g6120(wegen Dieb-

stahls) vorgenonrmen worden ist.
Aufgrund der Unübersichtlichkeit des Vorgangs, resultierend

aus der Alctenführung, ist von einer schq/ierigen Sach- und
Rechtslage ausangehen, deren Bestehen die Beiordnung eines

Pflichwerteidigers als geboten erscheinen lässt. Aus Klarstel-

lungsgründen ersteckt sich diese'auf den nach Verbindung
der Vorg?inge hinzugehetenen Vorwurf des schweren Dieb-
stahls, da mit Beschluss vom 4.5.2022 bereits eine Beiord-
nung wegen Betruges stattfand.

Mitgeteilt von Rechßanwalt Jan-Robert Funck,

Braunschweig
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